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Liebe Mitglieder im Sozialverband VdK in Lammersdorf, liebe Freunde und Interessierte an 
unserem Verbandsleben. 

Wieder geht ein Jahre zu Ende und wir wundern uns immer wieder, wie schnell das doch 

 geht vielleicht liegt es an dem ganzen Drum und Dran. 

Manche von uns hatten das Glück, endlich mal wieder verreisen zu können. 

Aber wie war es denn: mit Maske, Abstand halten, besorgt im Restaurant sitzen, beim 

Niessen am Nebentisch auf Abstand gehen,- und trotzdem sind viele vom Coronavirus 

 befallen worden. 

Hoffen wir das Beste. 

Dann die ständigen Nachrichten über den schrecklichen Ukraine Krieg, für Viele die 

 Erinnerung an unsere Vergangenheit. 

Jetzt auch noch die anstehende Teuerung in allen Bereichen bis hin zu unserer Tageszeitung. 

 Lebensmittel; Heizung; Energie; Kleidung und vieles mehr. 

Da ist es gut zu lesen, dass es doch noch Hilfen gibt: Zum Beispiel: Pflegehilfsmittel 

Pflegebedürftige haben laut dem Pflegestärkungsgesetz Anspruch auf einen Zuschuss in der 
Höhe von Euro 40 zur Beschaffung von zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmitteln, pro 
Monat. 
Voraussetzung ist ein Pflegerad von 1 – 5 und die häusliche Pflege. 
 
„Pflegehilfsmittel zum Verbrauch sind solche Hilfsmittel, die wegen der Beschaffenheit ihres 
Materials oder aus hygienischen Gründen nur einmal benutzt werden können. Sie sind also 
zum Einmalgebrauch gedacht und in der Regel für den Wiedereinsatz nicht geeignet.“ 
 

 

 

 

https://www.vdk.de/ov-lammersdorf/


 

 

Was sind 40 Euro Pflegehilfsmittel? 

Die 40 Euro Pflegehilfsmittel dienen zur Sicherstellung der täglichen Grundpflege des 
Patienten und sollen der pflegenden Person die häusliche Pflege erleichtern. 
Sämtliche zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel sind im Pflegehilfsmittelverzeichnis in 
der Gruppe 54 aufgelistet. Das Hilfsmittelverzeichnis können Sie online bei den Kranken- und 
Pflegekassen oder im zuständigen Sanitätshaus / Apotheke einsehen. 

Wie kann ich die 40 Euro Pflegehilfsmittel beantragen? 

Um die monatliche Pauschale für die zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmittel in Höhe 
von Euro 40 zu erhalten, muss ein Antrag bei der zuständigen Pflegekasse eingereicht 
werden. 
In einigen Fällen muss der Antrag für die 40 Euro Pflegehilfsmittel an die Krankenkasse 
gestellt werden. Das ist insbesondere der Fall, wenn die Hilfsmittel einen Teil der Versorgung 
darstellen, welcher aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung notwendig ist. 
Der Antrag für die Kostenübernahme ist in der Regel bei der Pflegekasse oder auch bei den 
Anbietern für Hilfsmittel erhältlich. Es ist auch möglich den Zuschuss telefonisch bei der 
Pflegekasse zu beantragen. Hier wird Ihnen im Normalfall ein Formular zum Ausfüllen 
zugesandt. 

Für die zum 40 Euro Pflegehilfsmittel wird keine ärztliche Verordnung benötigt, es genügt 
der Antrag auf Kostenübernahme bei der zuständigen Pflegekasse. 

Quellenangaben: 
AOK Sozialversicherung kompetent 

Pflegehilfsmittel zum Verbrauch sind im GKV-Hilfsmittelverzeichnis aufgelistet und der 

Produktgruppe 54 zugeordnet:  

Pflegehilfsmittel Liste 2023: 

Welche Pflegehilfsmittel zum Verbrauch gibt es? 

1. Mundschutz / FFP-Masken 

Spätestens nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie ist ein Mundschutz, oder auch Mund-
Nasen-Schutz / Maske nicht mehr aus dem alltäglichen Leben wegzudenken. Pfleger*innen 
und die zu pflegende Person schützen sich damit vor Krankheitserregern. Im Rahmen der 
Pflegehilfsmittelpauschale werden aktuell auch FFP2-Masken durch die Pflegekassen 
übernommen. 

2. Flächendesinfektion 

Um das Risiko einer Infektion so gering wie möglich zu halten, sollten Flächen, beispielsweise 
im Sanitärbereich, großflächig und regelmäßig desinfiziert werden. Auch in Bereichen wie 
Esszimmer und / oder Küche kann das Mittel genutzt werden. 

https://www.aok.de/pk/fileadmin/user_upload/AOK-PLUS/05-Content-PDF/Infoblatt-Kostenerstattung-Pflegehilfsmittel.pdf
https://sozialversicherung-kompetent.de/pflegeversicherung/leistungsrecht/228-pflegehilfsmittel-zum-verbrauch-bestimmt.html
https://sanubi.de/pflegegesetz-recht/hilfsmittelverzeichnis
https://sanubi.de/pflegehilfsmittel/mundschutz


 

 

3. Handdesinfektionsmittel 

Desinfektionsmittel für die Hände ist ein essenzieller Bestandteil der Pflege von 
Angehörigen. Es reduziert das Risiko von Infektionskrankheiten und sollte regelmäßig 
angewendet werden. 

4. Bettschutzeinlagen 

Bettschutzeinlagen nehmen Körperflüssigkeiten, vorwiegend Urin, auf und bieten der 
betroffenen Person eine komfortable Nacht. Der Bettschutz schützt zusätzlich das Bett und 
die Matratze, sodass tägliches Neubeziehen und aufwändiges Reinigen nicht notwendig 
werden. Bettschutzeinlagen werden in der Regel einmalig verwendet und nach Gebrauch 
entsorgt. Es gibt allerdings auch wiederverwendbare Bettschutzeinlagen. 

5. Handschuhe / Einmalhandschuhe 

Einmalhandschuhe reduzieren das Infektionsrisiko in der häuslichen Pflege und schützen 
dabei sowohl die pflegende als auch die pflegebedürftige Person vor Keimen und 
Krankheitserregern. Größe und Material variieren bei Handschuhen (bspw. Latex oder Vinyl). 

6. Schutzschürzen 

Die wasserabweisenden Schutzschürzen sind für den einmaligen Gebrauch gedacht und 
dienen dem Schutz der Kleidung. Auch vor Krankheitserregern und Infektionen schützen sie. 

Informieren Sie sich bei Ihre Krankenkasse, der Apotheke und über Internet. Viele Anbieter 
einfach aufrufen unter „Pflegehilfsmittel.“ 

Es ist nicht genug, aber wo wir jetzt den Euro wieder mehrmals umdrehen müssen, ist es für 
Betroffene etwas Erleichterung. Trotz Allem, am besten ist, man braucht es nicht. 

Noch eins: 

Immer wieder werde ich nach Patientenverfügungen gefragt, bei jedem 
Krankenhausaufenthalt ist eine solche Verfügung sinnvollerweise vorzulegen. 
Angehörige erfahren sonst nichts über Ihren Krankheitszustand, auch Ehepartner dürfen 
ohne Patientenverfügung nicht informiert werden. 

Anträge gibt es im Internet oder beim Vorstand unseres VdK in Lammersdorf 

So wünsche ich Ihnen eine entspannte Weihnachtszeit, sehen wir der Zukunft positiv 
entgegen, und bleiben Sie gesund       

Rolf Drescher         Zusammen gestellt von 

Vorsitzender          Andreas Lennartz 
VdK Ortsverband Lammersdorf 

Im Pohl 4052152 Simmerath 

Tel.: 02473 – 9312561   

 

https://sanubi.de/pflegehilfsmittel/desinfektionsmittel
https://sanubi.de/pflegehilfsmittel/bettschutzeinlagen
https://sanubi.de/pflegehilfsmittel/handschuhe

